
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                     12.07.2023 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung / Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 

11525, Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung (Mehrkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.23.528-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites und der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 

11525 für Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung, im Betrag von  

730 848.95 Franken (Mehrkosten 42.05 Franken) wird genehmigt. 

 

2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach der Kreditbewilligung die Zusage vom kantonalem 

Amt für Verkehr eingegangen ist, und Drittmittel im Umfang von 730 806.90 auf dem Projekt ver-

bucht wurden. 

 

3. Die Mehrkosten von Fr. 42.05 werden gestützt § 103 Abs. 1 Gemeindegesetz als gebunden 

erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens des Globalkredits der 

Produktegruppe Tiefbauamt, Projekt-Nr. 11525, bewilligt 

 

4. Das Tiefbauamt wird beauftragt, die Kosten mit dem Kanton Zürich, Amt für Mobilität, abzu-

rechnen. 

 

5. Mitteilung an: Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Controlling und Finanzen; Finanz-

amt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon  
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Begründung: 
 
1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung  
Das Parlament hat mit Beschluss vom 11.12.2017 für die Sanierung der Frauenfelder-/Wiesend-

angerstrasse, Knoten einen Projektierungskredit von 150 000 Franken zulasten der Investitions-

rechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11525, bewilligt (konstitutiver Budgetbe-

schluss). Der Stadtingenieur hat den Kredit mit Verfügung vom 09.03.2018, freigegeben (Bei-

lage). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 12.06.2019 für die Sanierung der Frauenfelder-/Wiesendan-

gerstrasse, Knoten im Betrag von 520 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Inves-

titionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11525, freigegeben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Mit dem Projekt konnten folgende Massnahmen durchgeführt werden: 

- Sanierung des Knotens Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse 

- Anpassung der öffentlichen Beleuchtung 

 

Projektteam: 

Projektleitung Bauherrschaft: Departement Bau und Mobilität 
 Tiefbauamt / Abteilung Strasseninspektorat 
 Peter Hirsiger / Rolf Schüpbach 
 
Projektierung und Bauleitung: F. Preisig AG 
 Grünhaldenstrasse 6 
 8050 Zürich 
 
Bauunternehmung: Walo Bertschinger AG 
 Hofenstrasse 27 
 9300 Wittenbach 
 

Projekt- und Bauablauf: 
2018 Ausgabenfreigabe Projektierung durch den Stadtingenieur 
2019 Projektfestsetzung, Gebundenheitserklärung und Ausgabenfreigabe durch den Stadtrat 
2019 Durchführung der Bauarbeiten 
2019 Bauabnahme am 03.12.2019 
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3. Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 35 159 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet. 

 

4. Projektabrechnung 
4.1. Übersicht 

Projekt Nr. 11525 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 11.12.2017 150 000.00  

Ausführungskredit vom 12.06.2019 520 000.00  

Total Kredit 670 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  730 848.95 

Mehrkosten  60 848.95 
 

 Plan Einnahmen (bisher) 

Beiträge an den Unterhalt von überkommunalen 
Strassen 

5500 -730 806.90 

Total Beiträge  5500 730 806.90 
Abweichung  180 806.90 

Mehrkosten Netto  42.05 
 

4.2. Abweichungsbegründung 
Die Mehrkosten liegen im Rahmen der Planungsgenauigkeit 

 

5. Einnahmen 
Das kantonale Amt für Verkehr (neu Mobilität) hat mit Schreiben vom 10.10.2019 die Anrechen-

barkeit an die Unterhaltspauschale zugesichert. Nach Abnahme dieser Bauabrechnung durch 

den Stadtrat wird das Tiefbauamt dem Kanton Zürich die Schlussabrechnung einreichen. 

 

6. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden 

von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadt-

rat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt. 

 



- 4 - 
 

7. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilage (öffentlich): 
1. SR.19.416-1 vom 12.06.2019 

 
Beilagen (nicht öffentlich): 
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung 

3. Kreditübersicht BIS 

4. Kreditübersicht mit KV BIS 

5. Verfügung Stadtingenieur vom 09.03.2018 

6. Schreiben Amt für Verkehr vom 10.10.2019 


